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RS OGH 1981/12/1 5Ob37/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.12.1981

Norm

WEG 1975 §24 Abs3

Rechtssatz

Ob bei Doppelveräußerung eines Wohnungseigentumsanteils der zweite Vertrag auch gegenüber dem zweiten

Wohnungseigentumsbewerber rechtsunwirksam ist, richtet sich danach, ob diesem im Zeitpunkt des

Zustandekommens der zweiten Vereinbarung das Bestehen der ersten Zusage bekannt war oder bekannt sein mußte.
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